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142 Das Rote Kreuz.

ZctiioeiierilctiLr 8cimciritsrbuà

Oer Isntrcilvorltanll an 6ie Sektionen.

Wie Sie dem Prokolla??szug aus unsern Verhandlungen )Nr. 11 des Roten Kreuzes)

entnehmen können, findet der erste Hülfslehrerkurs pro 1910 ganztägig in Baden statt
und dauert voraussichtlich vom 18. bis 23. Juli.

Wir bitten nun die tit. Sektionsvorstände, uns unverzüglich die Adressen derjenigen

Vereinsmitglieder mitzuteilen, die sie an diesen Kurs abzuordnen gedenken.

Endtermin der Anmeldungen: 1. Juli.
Sollte die Teilnchmerzahl das zulässige Maximum überschreiten, so wird eventuell ein

zweiter KurS sofort an den ersten angeschlossen.

Indem wir Sie um genaue Jnnehaltung obigen Termins dringend bitten, zeichnen wir
mit aller Hochachtung!

Baden, 1. Juni 1910.

Namens à lentralvorltaiàs à sàà Samariterbunà:
Der I. Sekretär: Der Präsident:

lNsri. Santner.

' 4-^

Ke6e 6es kerm Dr. 5tocker,

gàlten auk dem kütli bei llnlah der Velegiertenverkammlung des Koten Kreuz:e5 t?l0.

Delegierte des schweizerischen Roten Kren-

zcs! Eidgenossen!

Zu allererst unsern Gruß dem Vaterlande,
dem wir alle dienen! Ein herzlich Willkommen
den Bergen und Tälern, wo sich die Grün-

dung unserer Eidgenossenschaft vollzogen hat.

Mit Eisen und Blut ist die Geburt und

Entwicklung unseres Staates in den Perga-
mcnten der Heimatkunde aufgezeichnet. Auch

heute noch und für unabsehbare Zeit muß die

Schweiz große Opfer bringen, tun Panzer und

Schwert blank und wehrbcreit zu erhalten

zum Schuhe ihrer Unabhängigkeit.

Das weiße Kreuz im roten Feld, es

flattert munter über unsern Kasernen, es führt
unsere stetig übenden Truppen zu immer neuer

Kampfbegeisterung. Und sollte der grause Krieg
unser Vaterland heimsuchen, so wird es die

bewaffneten Söhne desselben im Sturme mit

fortreißeil und manch ein Fähnlein wird mit

blutigem Kreuz ails rotem Grunde heimkehren.

Mit umgetauschten Farben unseres Landes-

Wappens ziehen wir heute hierher, weiß ist
das Feld und feurig rot das Kreuz!
Ein Wahrzeichen, daß es neben Waffengewalt
und Krieg noch eine andere Macht gibt! Die

Macht der Menschenliebe, die Macht der

Humanität! Das Gefühl der Pflicht, zu helfen

dem Verletzten, dem Verwundeten, dem Kranken

und Elenden, das Gefühl dieser Menschen-

Pflicht hat die sog. Genfer Konvention
des Roten Kreuzes ins Leben gernfen.

Wohl kanntei? die christlichen Völker seit

Jahrhunderten das erhabene Gleichnis von?

barmherzigen Samariter ans der hl. Schrift.
Auch unsern tiefreligiösen Borfahren war das

christliche Gebot der Nächstenliebe zur Genüge
bekannt geworden. Aber es brauchte ein Jahr-
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